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 Veröffentlicht am 23.01.2002

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 16 Abs 1 lit a StVO sieht vor, dass der Lenker nur dann überholen darf, wenn er die

Überholstrecke überblicken und sich von der Möglichkeit eines gefahrlosen Überholens überzeugen konnte, sowie

wenn genügend Platz für ein gefahrloses Überholen vorhanden ist. § 15 Abs 4 StVO bestimmt, dass beim Überholen

ein entsprechender seitlicher Abstand einzuhalten ist. Daher liegt eine Übertretung nach § 15 Abs 4 StVO und nicht

nach § 16 Abs 1 lit a StVO vor, wenn der Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen lediglich durch einen zu geringen

Seitenabstand beim Überholen entstanden war und weitere Gefahren auf dem (übersichtlichen) Radweg mangels

Gegenverkehrs nicht vorhanden waren. Jedoch konnte der Tatverhalt, wonach "durch das Überholen andere

Straßenbenützer behindert worden seien, da es zum Verkehrsunfall gekommen war", nicht der zutre?enden

Bestimmung des § 15 Abs 4 StVO unterstellt werden, da das wesentliche Tatbestandsmerkmals der Einhaltung eines zu

geringen Seitenabstandes von der Überholten fehlte. Diese erforderliche Feststellung war von der Behörde erster

Instanz erst außerhalb der Verfolgungsverjährungsfrist getroffen worden.

Schlagworte

Überholverbote Seitenabstand Spezialnorm

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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